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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Sprühkleber "Aerofix 3"

1.1. Produktidentifikator

.

Weitere Handelsnamen

S6Q5-FMUY-NC0C-QD2KUFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Klebstoff

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

R&G Faserverbundwerkstoffe GmbHFirmenname:

Composite Technology

Straße: Im Meißel 7 - 13

Ort: D-71111 Waldenbuch

D-71107 Waldenbuch

1145Anschrift Postfach:

Telefon: Telefax:+49 (0)7157 5304-60 +49 (0)7157 5304-70

info@r-g.deE-Mail:

Michael GroßAnsprechpartner:

www.r-g.deInternet:

ManagementAuskunftgebender Bereich:

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg

Tel: +49 (0)761 19240

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H336

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise
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P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.

Sicherheitshinweise

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als vPvB / PBT gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006, Anhang 

XIII, beurteilt wurden. Das Gemisch enthält keine Stoffe, die in der gemäßREACH Artikel 59 Absatz 1 erstellten 

Liste aufgenommen wurden, weil sie in einer Konzentrationvon 0,1 Gew.-% oder mehr endokrinschädliche 

Eigenschaften aufweisen.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

25 - 30 %115-10-6 Dimethylether

204-065-8 603-019-00-8

Flam. Gas 1; H220

10 - 25 %67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

200-662-2 606-001-00-8

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

< 3 %8050-09-7 Kolophonium

232-475-7 650-015-00-7

Skin Sens. 1; H317

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

115-10-6 204-065-8 25 - 30 %Dimethylether

inhalativ:  LC50 = 164000 ppm (Gase)

67-64-1 200-662-2 10 - 25 %Aceton; Propan-2-on; Propanon

inhalativ:  LC50 = 76 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = 20000 mg/kg; oral:  LD50 = 5800 mg/kg

Weitere Angaben

Andere Bestansteile unterhalb meldepflichtiger Mengen: 22 - < 48 %

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. BeI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Sicherstellen, dass medizinisches 

Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und Schutzvorkehrungen trifft . Dem behandelnden Arzt 

dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Alle Schuhe und Kleidungsstücke entsorgen, die nicht dekontaminiert 

werden können.

Allgemeine Hinweise
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Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren.

Nach Einatmen

Verunreinigte Kleidungsstücke und Schuhe unverzüglich entfernen . Sofort mit reichlich Wasser waschen. Vor 

der Wiederverwendung kontaminierte Kleidung waschen. Suchen sie einen Arzt auf wenn die Schmerzen oder 

die Reizung nach dem Waschen bestehen bleiben, oder Anzeichen und Symptome übermäßiger Belastung 

auftreten.

Nach Hautkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter ausspülen. Arzt hinzuziehen und Stoff genau benennen.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Betroffenen aus dem 

Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Arzt konsultieren. Einer bewußtlosen Person nichts in den Mund 

einflößen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheitverursachen. 

Kopfschmerzen. Übelkeit, Erbrechen. Hautreizung. Kann Rötung und Schmerzenverursachen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Allgemeine Unterstützungsmaßnahmen und symptomatische Behandlung sind angezeigt. Betroffene Person 

warm halten. Betroffene Person unter Beobachtung halten. Die Symptomekönnen verzögert auftreten.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

 Wassersprühnebel. Trockenlöschmittel.  Schaum. Kohlendioxid (CO2)

Geeignete Löschmittel

 Wasserstrahl

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.Bei Erwärmung oder 

Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und angemessene Schutzkleidung tragen . Persönliche 

Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Extrem entzündbares Aerosol.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Beschädigte Behälter oder ausgetretenes Material nur berühren, wenn 

geeignete Schutzkleidung getragen wird. Ausgetretenes Material nicht berühren und nicht hindurchgehen.

Einsatzkräfte

Unnötiges Personal fernhalten. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Für persönlicheSchutzmaßnahmen, 

siehe Abschnitt 8 im SDB. Empfohlenen persönlichen Schutz verwenden,siehe Abschnitt 8 im SDB.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (zB Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten Behältern 

der Rückgewinnung oder Tagesdeckel. Mit Sand, Erde oder einem anderen adsorbierenden Stoff aufnehmen.

Weitere Angaben
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Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für ausreichende Lüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Lagerung: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. 

Bei fehlendem oder defektem Sprühknopf nicht verwenden. Nicht gegen Flammeoder auf glühenden 

Gegenstand sprühen. Während des Gebrauchs nicht rauchen oder erst nach vollständigem Trocknen der 

besprühten Oberfläche. Keine Schneid-, Schweiß-, Löt-, Bohr- oder Schleifarbeiten am Behälter durchführen, 

und Behälter nicht Hitze, Feuer, Funken oder anderen Entzündungsquellen aussetzen. Alle Geräte, die zur 

Handhabung des Produktes verwendet werden, müssen geerdet sein. Leere Behälter nicht wieder verwenden. 

Einatmen von Gasvermeiden. Berührung mit den Augen, der Haut und Kleidung vermeiden. Längeren 

Kontaktvermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Geeignete persönliche 

Schutzausrüstungtragen. Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Die geltenden gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Unter Verschluss aufbewahren. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 

50°C (z.B. durch Glühlampen) schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht 

durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Lagerung: Behälter steht unter Druck: Nicht 

durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Bei fehlendem oder defektem Sprühknopf 

nicht verwenden. Nicht gegen Flammeoder auf glühenden Gegenstand sprühen. Während des Gebrauchs nicht 

rauchen oder erst nach vollständigem Trocknen der besprühten Oberfläche . Keine Schneid-, Schweiß-, Löt-, 

Bohr- oder Schleifarbeiten am Behälter durchführen, und Behälter nicht Hitze, Feuer, Funken oder anderen 

Entzündungsquellen aussetzen. Alle Geräte, die zur Handhabung des Produktes verwendet werden, müssen 

geerdet sein. Leere Behälter nicht wieder verwenden. Einatmen von Gasvermeiden. Berührung mit den Augen, 

der Haut und Kleidung vermeiden. Längeren Kontaktvermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

Geeignete persönliche Schutzausrüstungtragen. Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

2BLagerklasse nach TRGS 510:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Spitzenbe- 

grenzungsfaktor

F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. ArtHinweis

2(I)500Aceton67-64-1 1200 TRGS 900Y

8(II)1000Dimethylether115-10-6 1900 TRGS 900

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Probennahme- 

zeitpunkt

Untersuchungs- 

material

GrenzwertParameterBezeichnungCAS-Nr.

67-64-1 Aceton U50 mg/l bAceton

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
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Für ausreichende Lüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Augen-/Gesichtsschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen 

inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden.

Handschutz

Hautkontakt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.

Körperschutz

Bei Grenzwertüberschreitung muß ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden.

Atemschutz

FlüssigkeitAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: blau

>35 °C (>95 °F) °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

27 % Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: 0 °C (32,0 °F) °C

Relative Dampfdichte: 0,86 g/ml

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität

stabil

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährliche Reaktion bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Starke Oxidationsmittel. Chlor. Fluor. Nitrate.

10.5. Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l
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Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

115-10-6 Dimethylether

inhalativ (4 h) Gas LC50 164000 

ppm

Ratte IUCLID

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

RatteLD50 5800 

mg/kg

RTECSoral

KaninchenLD50 20000 

mg/kg

IUCLIDdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mg/l Ratte

Verursacht Hautreizungen.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Nicht klassifiziert - Ausgehend von verfügbaren Daten und/oder einer fachlichen Beurteilung werden ist keine 

Klassifizierung erforderlich.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Nicht klassifiziert - Ausgehend von verfügbaren Daten und/oder einer fachlichen Beurteilung werden ist keine 

Klassifizierung erforderlich.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Nicht klassifiziert - Ausgehend von verfügbaren Daten und/oder einer fachlichen Beurteilung werden ist keine 

Klassifizierung erforderlich.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Nicht klassifiziert - Ausgehend von verfügbaren Daten und/oder einer fachlichen Beurteilung werden ist keine 

Klassifizierung erforderlich.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädigenden Eigenschaften in Bezug auf diemenschliche 

Gesundheit, gemäß der Bewertung nach den Kriterien der Verordnungen (EG) Nr.1907/2006, (EU) Nr. 

2017/2100 und (EU) 2018/605, in einer Konzentration von 0,1 Gew.-% oder mehr.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Dimethylether115-10-6

Akute Fischtoxizität 96 h NEN6504LC50 > 4100 

mg/l

Poecilia reticulata 

(Guppy)

Akute 

Crustaceatoxizität

48 h NEN6501EC50 > 4400 

mg/l

Daphnia magna 

(Großer Wasserfloh)

Aceton; Propan-2-on; Propanon67-64-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 5540 

mg/l

Onchorhynchus 

mykiss

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 6100 

mg/l

Daphnia magna
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Dimethylether115-10-6

     OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E 5% 28

     Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

115-10-6 0,1Dimethylether

67-64-1 -0,24Aceton; Propan-2-on; Propanon

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Unter Beachtung der behördlichen Bestimmungen beseitigen. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen 

Bestimmungen beseitigen. Leere Behälter oder Einsätze können etwas Produktrückstand zurückhalten. Dieses 

Material und sein Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden (siehe: Entsorgungsanweisungen).

Sammeln und rückgewinnen oder in dicht verschlossenen Behältern einer zugelassenen Abfallentsorgung 

zuführen. Das Eindringen dieses Materials ins Abwasser bzw. Wasserversorgungssystem ist zu vermeiden. 

Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen . 

Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/ internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

14.4. Verpackungsgruppe: -

Gefahrzettel: 2.1

Klassifizierungscode: 5F

Freigestellte Menge: E0

Beförderungskategorie: 2

Tunnelbeschränkungscode: B/D

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

AEROSOLS
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14.3. Transportgefahrenklassen: 2.1

14.4. Verpackungsgruppe: -

Gefahrzettel: 2.1

EmS: F-D, S-U

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

AEROSOLS, flammable

14.3. Transportgefahrenklassen: 2.1

Gefahrzettel: 2.1

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75

50%Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus 

Farben und Lacken:

Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung (EU) 2019/1148):

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das 

Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu 

melden.

Nationale Vorschriften

3 - stark wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang II Europäisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in 

dergeänderten Fassung: 

Aceton; Propan-2-on, Propanom (CAS 67-64-1)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die für das Inverkehrbringen und die Verwendung 

derZulassungspflicht unterliegen: 

Dimethylether (CAS 115-10-6)

Kolophonium (CAS 8050-09-7)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 9.
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Abkürzungen und Akronyme
Flam. Gas: Entzündbare Gase

Aerosol: Aerosole

Flam. Liq: Entzündbare Flüssigkeiten

Eye Irrit: Augenreizung

Skin Sens: Sensibilisierung der Haut

STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H220 Extrem entzündbares Gas.

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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